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 Veröffentlicht am 19.07.2022

Norm

ZPO §18

ZPO §19

1. ZPO § 18 heute

2. ZPO § 18 gültig ab 01.04.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2009

3. ZPO § 18 gültig von 01.01.1898 bis 31.03.2009

1. ZPO § 19 heute

2. ZPO § 19 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Dem Nebenintervenienten, der seinen Beitritt innerhalb der Rechtsmittelfrist für die Hauptpartei erklärt, steht das

Recht auf Zustellung einer Urteilsausfertigung mit der Konsequenz einer eigenen Rechtsmittelfrist unter der

Voraussetzung zu, dass einerseits seine Nebenintervention nicht bereits im Vorprüfungsverfahren amtswegig vom

Gericht zurückgewiesen, sondern die Beitrittserklärung in der Folge – wenn auch erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist

für die Hauptpartei – an die Prozessparteien zugestellt wird, und andererseits die Hauptpartei fristgerecht ihrerseits

Rechtsmittel erhoben hat.
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